
 
Satzung 

über die Straßenbenennung 
 
Der Marktgemeinderat Zell (nachfolgend jeweils kurz "die Gemeinde" genannt) erläßt auf Grund des Art. 
23 Abs. 1 der Gemeindeordnung vom 25.01.1952 in der Fassung der Bekanntmachung vom 26.10.1982 
(GVBl. S. 904), des Art. 52 des Bayer. Straßen- und Wegegesetzes vom 11.07.1958 in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 05.10.1981 (GVBl. S. 449, ber. S. 149) und des § 126 Abs. 3 des 
Bundesbaugesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 18.08.1876 (BGBl. I S. 2257) folgende 
 

Satzung 
 

§ 1 
Die Namen der Straßen werden vom Gemeinderat bestimmt. 
 

§ 2 
Die Straßen- und Straßenhinweisschilder werden auf Kosten der Gemeinde beschafft, angebracht und 
unterhalten. 
 

§ 3 
Die Grundstückseigentümer und die sonst an einem Grundstück dinglich zur Nutzung Berechtigten sowie 
deren bevollmächtigte Vertreter müssen dulden, daß an ihren Häusern oder auf ihren Grundstücken 
Straßen- oder Straßenhinweisschilder angebracht oder aufgestellt werden. 
 
 

§ 4 
Die Satzung tritt eine Woche nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
 

Zell, 08. Juli 1983 
 

 Spachtholz 
1.Bürgermeister 

 


